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Zum 1.1.2025 tritt die neue Grundsteuer in Kraft. Auf der Grundlage des re-
formierten Grundsteuer- und Bewertungsrechts sind für alle rund 36 Milli-
onen wirtschaftlichen Einheiten des Grundbesitzes neue Bemessungsgrund-
lagen für Zwecke der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 zu ermitteln. 
Damit verliert der Einheitswert aus den Jahren 1935 bzw. 1964 als Berech-
nungsgrundlage seine Gültigkeit. 

Die Mehrzahl der Bundesländer folgt bei der Reform dem Bundesmodell. Im Bereich 
der sog. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Vermögen / Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft) setzen die meisten Länder das Bundesmodell um. Im Bereich der 
sog. Grundsteuer B (Grundvermögen / Grundstücke) weichen die Länder Saarland und 
Sachsen lediglich bei der Höhe der Steuermesszahlen vom Bundesmodell ab. Die Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen wenden ein eigenes 
Grundsteuermodell an.

Für Wohngrundstücke sind hierzu im Wesentlichen nur folgende wenige Angaben er-
forderlich: Lage des Grundstücks, Grundstücksfl äche, Bodenrichtwert, Gebäudeart, 
Wohnfl äche und Baujahr des Gebäudes. Diese Angaben übermitteln Grundstücksei-
gentümer in einer Feststellungserklärung ihrem Finanzamt (FA). Anhand der Angaben 
in der Grundsteuererklärung berechnet das FA den Grundsteuerwert und stellt einen 
Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es anhand einer gesetzlich festge-
schriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuer-
messbescheid aus. 

Anhand der übermittelten Daten ermittelt dann abschließend die Stadt beziehungswei-
se Gemeinde die zu zahlende Grundsteuer. Dazu multipliziert sie den Grundsteuermess-
betrag mit dem Hebesatz, der von der Stadt beziehungsweise Gemeinde festgelegt wird. 

1. Reform der Grundsteuer 
zum 1.1.2025

Mit freundlichem Gruß



Daraus ergibt sich die zu zahlende Grundsteuer, die als Grundsteuerbescheid i. d. R. an 
den Eigentümer gesendet wird.

Bitte beachten Sie! Entscheidend für alle Angaben, die Grundstückseigentümer dem 
Finanzamt übermitteln, ist dabei der Stand zum Stichtag 1.1.2022. Grundstückseigen-
tümer mussten allerdings nicht bereits zum 1.1.2022 aktiv werden. Die Aufforderung zur 
Abgabe der Feststellungserklärung wird voraussichtlich Ende März 2022 durch öffentli-
che Bekanntmachung erfolgen. Die elektronisch abzugebenden Feststellungserklärun-
gen können ab 1.7.2022 eingereicht werden. Die Abgabefrist läuft nach derzeitigem 
Stand bis zum 31.10.2022. 

Anmerkung: Wer die Feststellungserklärung nicht selbst erstellen und elektronisch 
übermitteln will, kann dies auch über seinen Steuerberater vornehmen lassen.

Die Corona-Soforthilfe wurde unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie 
aufgelegt, damit Unternehmen Liquiditätsengpässe decken können. Sie wur-
de zu einem Zeitpunkt beantragt und bewilligt, zu dem die Einnahmen nur 
geschätzt werden konnten. Eine eventuelle Überkompensation ist daher zu-
rückzuzahlen. Das macht es erforderlich, dass die Steuerpfl ichtigen die Be-
rechnung anhand der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben vornehmen. 

Bilanzsteuerrechtliche Behandlung der Rückzahlungsverpfl ichtung: Es wird nicht be-
anstandet, wenn die Rückzahlungsverpfl ichtung in der Bilanz des in 2020 endenden 
Wirtschaftsjahres bzw. zum 31.12.2020 passiviert wird.

Zeitpunkt der Berücksichtigung zurückzuzahlender Corona-Soforthilfen bei Gewinn-
ermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung: Für den Ansatz von Betriebsein-
nahmen und Betriebsausgaben im Rahmen der Gewinnermittlung durch Einnahmen-
Überschuss-Rechnung gilt das Zufl uss-/Abfl ussprinzip. Dieser Grundsatz gilt auch für 
Zahlungen/Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen.

So ist ein Vorziehen der Rückzahlung in das Kalenderjahr 2020 nicht möglich, wenn die 
Rückzahlung in 2021 oder in 2022 geleistet wurde oder wird. Sie ist nur in dem Kalen-
derjahr als Betriebsausgabe abzugsfähig, in dem sie geleistet worden ist.

Investitionsabzugsbeträge (IAB) dürfen nur unter bestimmten Vorausset-
zungen gebildet werden. Erfüllt der Unternehmer diese im Nachhinein doch 
nicht, ist der IAB wieder rückgängig zu machen. 

Das Gesetz schreibt vor, dass das Wirtschaftsgut neben dem Jahr der Anschaffung/Her-
stellung auch im ganzen darauffolgenden Wirtschaftsjahr (fast) ausschließlich betrieb-
lich genutzt werden muss. Sollte es sich bei dem Folgejahr jedoch durch die Betriebs-
aufgabe um ein Rumpfwirtschaftsjahr handeln, kann die Voraussetzung anscheinend 
nicht erfüllt werden. Zu dieser Problematik hat der Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil 
vom 28.7.2021 eine Entscheidung getroffen.

Der Fall landete vor dem BFH, weil eine Unternehmerin einen Pkw für ihr Einzelunter-
nehmen kaufte, einen IAB sowie die Sonderabschreibung geltend machte, im darauf-
folgenden Jahr den Betrieb jedoch aufgab. Das Finanzamt änderte daraufhin die ent-
sprechenden Einkommensteuerbescheide der betroffenen Jahre. Es erkannte den IAB 
und die Sonderabschreibung steuerlich nicht an, weil das Wirtschaftsgut nicht über das 
gesamte Folgejahr mindestens fast ausschließlich betrieblich genutzt wurde und damit 
die gesetzlichen Voraussetzungen nach seiner Auffassung nicht erfülle.

Der BFH entschied anschließend jedoch zum Vorteil der Steuerpfl ichtigen. Durch die 
Betriebsaufgabe wird das Ende des Wirtschaftsjahres nur vorgezogen, sodass die Unter-
nehmerin das Wirtschaftsgut quasi das gesamte Wirtschaftsjahr über genutzt hat. Al-
lerdings muss trotzdem eine tatsächlich überwiegende betriebliche Nutzung vorliegen. 
Die Sonderabschreibung und der IAB sind dann auch im Fall einer Betriebsaufgabe nicht 
rückgängig zu machen.
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Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besteht für jedes Kind ein Anspruch 
auf Kindergeld. Sofern das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
besteht der Anspruch grundsätzlich weiterhin, wenn es seine Erstausbildung 
absolviert oder es sich zwischen zwei Ausbildungsabschnitten befi ndet, die-
se Übergangszeit aber nicht länger als 4 Monate dauert. 

Im Fall eines Hochschulstudiums ist dabei der Zeitpunkt von Anfang und Ende des Stu-
diums maßgebend. Wie diese defi niert werden, hat nun der Bundesfi nanzhof (BFH) mit 
Urteil vom 7.7.2021 entschieden. Im Urteilsfall studierte die Tochter im Master an einer 
Universität und bewarb sich währenddessen für einen folgenden anderen Studiengang. 
Als die Familienkasse einige Zeit später erfuhr, dass die Tochter den ersten Studiengang 
bereits beendet und auch schon längst die Abschlussnoten erhalten hatte, sollte die 
Mutter das zu viel gezahlte Kindergeld zurückzahlen. Damit war sie nicht einverstanden. 
Der BFH sah dies jedoch anders und entschied zu Ungunsten der Mutter.

Danach beginnt eine Berufsausbildung nicht schon mit der Bewerbung für das Studium, 
sondern erst mit dem tatsächlichen Beginn der Ausbildungsmaßnahmen. Ein Studium 
gilt dann als beendet, wenn den Studierenden sämtliche Prüfungsergebnisse schriftlich 
bekannt gegeben worden sind bzw. sie in der Lage waren, eine solche Bestätigung an-
zufordern, z. B. über ein Online-Portal der Hochschule. Maßgebend ist dabei das frühere 
Ereignis. Auch wird die Übergangszeit von 4 Monaten nicht durch die Bemühungen 
um eine Ausbildung verlängert, sondern richtet sich nach tatsächlicher Beendigung der 
alten und tatsächlichem Beginn der neuen. 

Um von einem steuerbaren Umsatz im umsatzsteuerlichen Sinne ausgehen 
zu können, muss zwingend ein Leistungsaustausch vorliegen. Das ist der Fall, 
wenn ein direkter Zusammenhang zwischen Leistung und entsprechendem 
Entgelt vorliegt, wie bei einem Vertrag in dem Entgelt und Leistungs- bzw. 
Lieferumfang klar geregelt sind. Wie es sich dabei mit einem Ausfallhonorar 
verhält, musste dagegen der Bundesfi nanzhof (BFH) entscheiden.

Ein selbstständiger Architekt schloss mit seinem Auftraggeber einen Vertrag über meh-
rere Posten. Einige davon waren bereits ausgeführt, als der Auftraggeber den Vertrag 
kündigte. Der Architekt erhielt ein Honorar für die ausgeführten Leistungen und dazu 
ein Ausfallhonorar. Das reguläre Honorar erklärte er als steuerpfl ichtigen, das Ausfall-
honorar dagegen als nicht steuerbaren Umsatz. Aufgrund einer Außenprüfung wider-
sprach das Finanzamt dieser Behandlung. Bei dem Ausfallhonorar handele es sich um 
eine Gegenleistung für den Verzicht auf die Erfüllung des Vertrags, die deshalb einem 
Leistungsaustausch entspricht und damit als steuerpfl ichtig zu beurteilen ist.

Der BFH hat das Urteil des Finanzgerichts aufgehoben und die Sache zur weiteren Bear-
beitung wieder zurückgewiesen. Darüber, ob eine Zahlung als Entgelt für eine Leistung 
angesehen werden kann, muss durch eine individuelle Entscheidung über die richtige 
Zuordnung getroffen werden. Maßgebend dabei ist auch, was die beteiligten Parteien 
tatsächlich vereinbaren wollten, sofern es aus dem Vertrag nicht eindeutig erkennbar 
ist, wie in dem vorliegenden Fall. 

Sog. verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Gesellschaft einem Gesellschafter einen geldwerten Vorteil zukom-
men lässt. Dieser Vorteil besteht in Abweichungen vom üblichen Marktwert, 
die durch das Gesellschaftsverhältnis begründet sind. Inwieweit eine hohe 
Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens als vGA gilt, hatte der Bundes-
fi nanzhof (BFH) mit Urteil v. 18.5.2021 zu entscheiden.

Im entschiedenen Fall nahm eine inländische GmbH bei ihrer Alleingesellschafterin ein 
unbesichertes Gesellschafterdarlehen im Jahr 2012 auf, das mit 8 % p. a. verzinst wurde. 
Die Alleingesellschafterin nahm bei ihren Gesellschaftern zu identischen Konditionen 
(8 % und unbesichert) in gleicher Höhe ein Darlehen auf. Daneben erhielt sie ein Bank-
darlehen, welches mit ca. 5 % verzinst wurde, aber vollumfänglich besichert war. Das 
Finanzamt beurteilte die Differenz in Höhe von 3 % als vGA.
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Der BFH urteilte, dass der angestellte Fremdvergleich zur Feststellung einer vGA nicht 
ausreicht. Dadurch, dass das Gesellschafterdarlehen nachrangig und unbesichert ist, 
kann es nicht mit einem vorrangigen, besicherten Darlehen verglichen werden. Ein frem-
der Dritter würde diese ebenso unterschiedlich behandeln. Er würde nicht nur die aktu-
elle Vermögenssituation seines Schuldners bedenken, sondern auch dessen zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklung. In dieser Hinsicht liegt es nahe, dass er durch die fehlenden 
Sicherheiten und die Nachrangigkeit des Darlehens einen höheren Zinssatz für seine 
Überlassung fordern könnte, als ein abgesicherter Darlehensgeber.

Nimmt ein Unternehmen künstlerische Leistungen in Anspruch, sind diese 
i. d. R. der sog. Künstlersozialabgabe zu unterwerfen. Um der Belastung der 
abgabepfl ichtigen Unternehmen auch in der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage gerade für die Kultur- und Kreativbranche durch die Corona-Pandemie 
Rechnung zu tragen, bleibt der Abgabesatz auch 2022 bei 4,2 % stabil.

Abgabepfl ichtige Unternehmen müssen selbst die Künstlersozialkasse (KSK) informieren 
und die hierfür gezahlten Entgelte eines Jahres – spätestens bis zum 31.3. des Folge-
jahres – anhand einer Jahresmeldung übermitteln. Darauf erfolgt die Abrechnung der 
KSK des Vorjahres.

Bitte beachten Sie! Unternehmer, die ihren Meldepfl ichten nicht rechtzeitig nachkom-
men, werden von der KSK eingeschätzt, die nur durch die Abgabe der konkreten Ent-
geltmeldungen berichtigt werden kann. Die Verletzung der Melde- und Aufzeichnungs-
pfl ichten ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann.

Vermieter können bis zum 31.3.2022 (Ausschlussfrist) einen Antrag auf 
Grundsteuererlass bei der zuständigen Gemeinde für 2021 stellen, wenn 
sie einen starken Rückgang ihrer Mieteinnahmen im Vorjahr zu verzeich-
nen hatten. Voraussetzung ist eine wesentliche Ertragsminderung, die der 

Steuerpfl ichtige nicht zu vertreten hat. Ursachen können z. B. Brand- oder Hochwasser-
schäden, Zahlungsunfähigkeit des Mieters oder Schäden durch Mietnomadentum sein. 
Insbesondere durch die Corona-bedingten Zahlungsausfälle können sich Einnahmeaus-
fälle ergeben, die einen Grundsteuererlass rechtfertigen können.

Keine Aussicht auf Erlass besteht, wenn der Vermieter die Ertragsminderung zu vertreten 
hat, z. B., weil er dem Mieter im Erlasszeitraum gekündigt hat oder wenn notwendige 
Renovierungsarbeiten nicht (rechtzeitig) durchgeführt wurden.

Maßstab für die Ermittlung der Ertragsminderung ist die geschätzte übliche Jahres-
rohmiete. Bei einem Ausfall von mehr als 50 % der Mieteinnahmen wird die Grund-
steuer nach den derzeitigen Bestimmungen in Höhe von 25 % erlassen. Entfällt der 
Mietertrag vollständig, wird die Grundsteuer in Höhe von 50 % erlassen.
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Sozialversicherungsbeiträge 29.3.2022

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2015 = 100 

2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1; 
August = 110,1; Juli = 110,1
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


